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1 Dieses Dokument ist in einem gemeinsamen Beratungsprozeß durch den AOK-Bundesverband, den Arbeitskreis
Gesundheit und Soziales der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, die Arbeitsgemein-schaft der
Verbraucherverbände, die Bundesärztekammer, die Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnen-Stellen, das Bun-
desministerium für Gesundheit, die Bundeszahnärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, den
Deutscher Pflegerat, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Notgemeinschaft Medizingeschädigte e.V., den
Verband der Deutschen Angestelltenkrankenkassen/Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V. sowie die beteiligten Län-
der erstellt worden. Es ist auf der Grundlage eines Gutachtens der Professoren Francke und Hart der Universität
Bremen, Institut für Gesundheits- und Medizinrecht erstellt worden. Die 72. Gesundheitsministerkonferenz hat
dieses Dokument einstimmig auf ihrer Sitzung am 9./10.Juni 1999 in Trier verabschiedet.



2

I. Präambel

Niemand darf bei der medizinischen Versorgung wegen Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache,

Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen, politischen und sonstigen Anschauungen,

seines Alters, seiner Lebensumstände oder seiner Behinderung diskriminiert werden.

Behandlung und Pflege haben die Würde und Integrität des Patienten2 zu achten, sein Selbstbe-

stimmungsrecht und sein Recht auf Privatheit zu respektieren und das Gebot der Humanität zu

beachten.

Respekt, Vertrauen und die einverständliche Zusammenarbeit von Ärzten, Pflegepersonal und Pati-

enten sind unabdingbare Voraussetzungen für den gewünschten Erfolg einer Behandlung.

Das vorliegende Dokument informiert Patienten und Versicherte über ihre wichtigsten Rechte und

Pflichten.3 Es soll gleichzeitig Ärzten, Zahnärzten, Pflegekräften und Psychotherapeuten sowie

Mitarbeitern aus Gesundheitsfachberufen  bei der täglichen Arbeit als Orientierungshilfe dienen.

Wenn Arzt und Patient ausreichend informiert sind, kann eine vertrauensvolle Beziehung entste-

hen. Patienten und Ärzte haben das übereinstimmende Ziel, Gesundheit zu erhalten, Krankheiten

vorzubeugen, zu erkennen, zu lindern und zu heilen. Dieses Ziel erfordert eine gemeinsame An-

strengung aller Beteiligten im Gesundheitssystem, auch der Krankenversicherung und

Gesundheitsverwaltungen.

Nur wer seine Rechte und Pflichten kennt, kann diese Aufgabe bewußt und erfolgreich wahrneh-

men. Wer als Patient über seine Rechte informiert ist, kann sich aktiv am Behandlungsprozeß

beteiligen. Wer als Arzt, Krankenhaus oder Versicherer seine Pflichten kennt, kann Patienten besser

unterstützen.

Dieses Dokument soll zur Stärkung der Position des Patienten im Gesundheitswesen beitragen. Es

will das Arzt-Patienten-Gespräch anregen und durch Informationen die Entscheidung des Patienten

erleichtern. Das Dokument schafft dabei kein neues Recht, sondern gibt einen Überblick über we-

sentliche bestehende Rechte. Es ersetzt keine Beratung im Einzelfall.

Das Dokument ist eine Momentaufnahme und wird entsprechend der rechtlichen Entwicklung

fortzuschreiben sein. Insbesondere gilt es, die Beteiligung von Patienten im Gesundheitswesen aus-

zubauen.

Patienten haben ein Recht auf detaillierte Information und Beratung, sichere, sorgfältige und qualifi-

zierte Behandlung und angemessene Beteiligung. Dabei sind die ärztliche Schweigepflicht und der

                                                
2 In dem vorliegenden Entwurf werden der Begriff „Patient“ und bei Berufs-/Gruppenbezeichnungen jeweils die männ-
liche Form verwendet. Die GMK legt Wert auf die Feststellung, daß hierbei sowohl die männliche als auch die
weibliche Form gemeint ist.

3 Das Dokument gibt einen Überblick über den bestehenden Rechtszustand. Details können aus Gründen der Über-
sichtlichkeit dabei nicht dargestellt werden. Insbesondere im Bereich des Leistungsrechtes bezieht sich die Darstellung
auf den Regelfall in der Gesetzlichen Krankenversicherung.
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Datenschutz zu beachten.

Ein Behandlungserfolg kann jedoch trotz bester Therapie nicht garantiert werden. Gleichzeitig för-

dert die Mitwirkung und Einhaltung der Pflichten durch den Patienten sehr wesentlich den

Behandlungserfolg.

II. Patientenrechte auf sorgfältige Information

Eine sorgfältige Patientenaufklärung und ärztliche Beratung und das vertrauensvolle Gespräch mit

dem Arzt sind die besten Voraussetzungen für eine angemessene Vorsorge, Diagnose, Therapie und

Nachsorge.

Recht auf Information

Patienten haben ein Recht in einem persönlichen Gespräch von ihrem Arzt vor der Behandlung

verständlich, sachkundig und angemessen aufgeklärt und beraten zu werden. Dies umfaßt je nach

Erkrankung:

– die geeignete Vorbeugung,
– die Diagnose,
– Nutzen und Risiken diagnostischer Maßnahmen,
– Nutzen und Risiken der Behandlung sowie der zur Anwendung kommenden

Arzneimittel und Medizinprodukte
– Chancen der Behandlung im Vergleich zum Krankheitsverlauf ohne Behandlung,
– die Behandlung der Erkrankung und ihre Alternativen, soweit sie mit

unterschiedlichen Risiken verbunden sind,
– Nutzen und Risiken der Behandlung sowie
– eine eventuell erforderliche Nachbehandlung.

Dies gilt entsprechend auch für Schwangerschaften und Geburten.

Aufklärung und Beratung müssen auch für Patienten, die sich mit dem Arzt sprachlich nicht ver-

ständigen können, verstehbar sein. Der Arzt muß sich davon überzeugen, daß der Patient die

Information versteht und verstanden hat. Der Arzt ist allerdings nicht für die Hinzuziehung eines

Dolmetschers verantwortlich und kann eine Behandlung ablehnen, soweit es sich nicht um einen

Notfall handelt.

Einwilligung

Vor jeder Behandlung muß der Patient seine Einwilligung geben. (Ausnahme: Notfallbehandlung

nach mutmaßlicher Einwilligung). Die Einwilligungserklärung sollte ausdrücklich erfolgen, kann sich

aber auch aus eindeutigen Umständen ergeben (z. B. der Patient erscheint zur angesetzten Behand-

lung).

Die wirksame Einwilligung des Patienten ist zwingende Voraussetzung der ärztlichen Behandlung.

Eine Einwilligung kann nur wirksam sein, wenn der Patient vorher aufgeklärt wurde oder eindeutig
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darauf verzichtet hat.

Wirksam einwilligen kann nur, wer einwilligungsfähig ist. Einwilligungsfähig sind auch Betreute und

Minderjährige, wenn sie die nötige Einsichtsfähigkeit besitzen. Gerichte fordern teilweise auch bei

vorhandener Einwilligungsfähigkeit die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters in die Behandlung

(z. B. Schwangerschaftsabbruch). Wird diese verweigert, kann sie unter bestimmten Bedingungen

durch gerichtliche Entscheidung ersetzt werden. Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit ist die Zu-

stimmung des gesetzlichen Vertreters oder des vom Vormundschaftsgericht bestellten Betreuers

erforderlich. Die Bestellung eines Betreuers ist entbehrlich, wenn der Patient rechtzeitig eine Person

seines Vertrauens für die Zustimmung in Gesundheitsangelegenheiten bevollmächtigt hat. (Vorsor-

gevollmacht).

Wenn der Patient nicht ansprechbar ist, reicht bei lebens- und gesundheitserhaltenden Notfallbe-

handlungen seine mutmaßliche Einwilligung aus. Diese sollte durch Auskünfte naher Angehöriger

(auch Lebenspartnerin/Lebenspartner, Freunde) gestützt werden.

Umfang der Aufklärung

Der Umfang der Aufklärung richtet sich insbesondere nach der Schwere und der Dringlichkeit des

Eingriffs. Je dringlicher der Eingriff ist, desto weniger Zeit bleibt für die Information; trotzdem muß

eine Aufklärung erfolgen. Kann man die Behandlung vorausplanen, gilt eine solche Einschränkung

nicht.

Im allgemeinen genügt eine Aufklärung ”im großen und ganzen”. Der Patient muß also nicht über

medizinische Details informiert werden, sondern es reicht aus, wenn die für die Lebensführung des

Patienten wichtigen Informationen gegeben werden. Dies sind insbesondere der Nutzen der Be-

handlung, ihre Risiken, die Auswirkungen und Verhaltensanweisungen für die weitere

Lebensführung. Über in der Bevölkerung allgemein bekannte Risiken einer Behandlung (z. B. Risiko

von Wundinfektionen) muß nicht aufgeklärt werden.

Auch über Nutzen und Risiken der Anwendung von Arzneimitteln und Medizinprodukten muß der

Arzt aufklären.

Patienten haben über die allgemeine Informationspflicht des Arztes hinaus das Recht zu fragen. Der

Arzt ist verpflichtet, auf diese Fragen wahrheitsgemäß, vollständig und verständlich zu antworten.

Information über Versuchsbehandlungen

Es gibt Behandlungen, deren Wirksamkeit und Sicherheit wissenschaftlich noch nicht abgesichert

sind, die aber unter Umständen die einzige Chance auf eine Verbesserung des Krankheitszustandes

darstellen. Dies können z. B. individuelle Heilversuche oder klinische Prüfungen sein. Insbesondere

klinische Prüfungen werden von Ethikkommissionen begutachtet und unterliegen einer gesonderten

Versicherungspflicht.
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Der Patient hat auch hier das Recht, diese Behandlungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen,

ohne daß ihm dadurch ein Nachteil erwächst. Nimmt der Patient an einem Heilversuch oder einer

klinischen Prüfung teil, kann er wie auch sonst die einmal erteilte Einwilligung jederzeit zurück-

nehmen.

Über eine mögliche Teilnahme an Versuchsbehandlungen muß umfassend und vollständig informiert

werden. Hier reicht eine Information ”im großen und ganzen” nicht aus. Statt dessen muß bei Ver-

suchsbehandlungen über Durchführungsbedingungen, Nutzen und Risiken sowie über

Behandlungsalternativen vollständig aufgeklärt werden. Dazu gehört im Falle einer klinischen Prü-

fung auch die Information darüber, welche Chancen der Patient hat, tatsächlich die neue Behandlung

zu erhalten.

Zeitpunkt der Aufklärung

Der Patient muß rechtzeitig vor der Behandlung aufgeklärt werden. Der richtige Zeitpunkt hängt

von der Art der Behandlung und ihrer Dringlichkeit ab. Wird ein Eingriff geplant, dann muß die

Aufklärung spätestens zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Vornahme des Eingriffs erfolgen.

Auch bei kleineren Eingriffen, die stationär vorgenommen werden, muß eine Aufklärung rechtzeitig

am Tag davor stattfinden.

Bei ambulanten Eingriffen kann dagegen eine Aufklärung erst am Tage des Eingriffs noch rechtzeitig

sein.

Wer klärt den Patienten auf ?

Zur Aufklärung verpflichtet ist in der Regel der behandelnde Arzt. Im Krankenhaus kann das auch

ein anderer Arzt sein, der mit der Behandlung vertraut ist. Bei Eingriffen unter Narkose ist der Nar-

kosearzt zusätzlich für die Narkoseaufklärung zuständig. Nichtärztliches Personal darf keine

ärztlichen Aufklärungsaufgaben übernehmen.

Wer ist außer dem Patienten zu informieren ?

Der Patient entscheidet, wen der Arzt außer ihm oder statt seiner informieren darf oder soll. Eine

solche Entscheidung des Patienten kann ausdrücklich erfolgen oder sich aus den Umständen erge-

ben. Der Arzt ist daran gebunden und darf nur die Vertrauensperson informieren. Diesen Personen

steht dann ein Recht auf Auskunft über den Gesundheitszustand des Patienten zu.

Ist der Patient zu einer solchen Entscheidung nicht in der Lage, ist sein mutmaßlicher Wille zu er-

mitteln.

Verzicht auf Aufklärung

Patienten haben das Recht, auf die ärztliche Aufklärung zu verzichten. Dies sollten Patienten ein-

deutig äußern. Der Arzt hat nicht das Recht, von der Aufklärung nach eigenem Ermessen

abzusehen, ausgenommen, wenn Leben oder Gesundheit des betreffenden Patienten durch die Auf-
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klärung erheblich und konkret gefährdet würde.

Dokumentation der Aufklärung

Ebenso wie die Behandlung ist die Patientenaufklärung zu dokumentieren. In Arztpraxen und

Krankenhäusern können zur Erleichterung der Dokumentation der Aufklärung Formulare oder Auf-

klärungsbögen verwendet werden, die unter anderem den Nutzen und die Risiken der Behandlung

beschreiben und Besonderheiten des individuellen Aufklärungsgesprächs festhalten. Diese Doku-

mente werden zu den Krankenakten des Patienten genommen, nachdem sie von ihm unterschrieben

sind. Formulare und Aufklärungsbögen ersetzen in keinem Fall das Aufklärungsgespräch. Bezüglich

der Einsichtnahme und der Erstellung von Abschriften oder Kopien wird auf das dritte Kapitel

verwiesen.

Information und Beratung durch Krankenkassen und andere Stellen

Die Krankenkasse muß den Patienten individuell über die Leistungen der gesetzlichen Krankenver-

sicherung beraten.

Versicherte haben auf Antrag einen Anspruch an ihre Krankenkasse auf Information über die in

einem Geschäftsjahr in Anspruch genommenen Leistungen.

Die Sozialleistungsträger haben die Pflicht, der Bevölkerung eine allgemeine Aufklärung über die

sozialrechtlichen Rechte und Pflichten zu geben.

Der öffentliche Gesundheitsdienst erfüllt durch die kommunalen Gesundheitsämter viele Aufgaben

der Beratung, Förderung und Hilfe in gesundheitlichen Belangen, bei Krankheit und Behinderung.

Es besteht ein Anspruch auf Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Leistungen. Die Sozialhilfe-

behörden beraten, informieren und unterstützen bei Behinderung.

Ärzte- und Zahnärztekammern, Kassenärztliche Vereinigungen, Pflegeorganisationen, Patienten-

und Selbsthilfeorganisationen, Verbraucherschutzverbände und unabhängige Patientenberatungs-

stellen beraten und informieren über gesundheitliche Belange. Darüber hinaus bieten neben den

Rechtsanwälten auch Patienten- und Selbsthilfeorganisationen, Verbraucherschutzverbände und

unabhängige Patientenberatungsstellen Unterstützung bei der Durchsetzung von Patientenrechten.

III. Patientenrechte in der Behandlung

Recht auf qualifizierte Behandlung

Der Patient hat ein Recht auf eine sichere, sorgfältige und qualifizierte Behandlung. Dies setzt vor-

aus, daß die Behandlung wissenschaftlich gesichert und/oder aufgrund praktischer ärztlicher

Erfahrung in der Ärzteschaft akzeptiert ist. Die Wirksamkeit der Patientenbehandlung ist zu opti-

mieren und ihre Risiken sind zu minimieren. Über die Wirkung der Behandlung ist der Patient zu

informieren.
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Eine Behandlung, die diesen Erfordernissen nicht entspricht, aber dennoch ärztlich vertretbar ist,

darf nur durchgeführt werden, wenn der Patient über die Unsicherheit der Behandlung und über ihre

Nutzen und Risiken aufgeklärt wurde und daraufhin eingewilligt hat.

Arzneimittel oder Medizinprodukte, die zur Behandlung eingesetzt werden, müssen die gesetzlich

vorgeschriebenen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dafür tragen der Hersteller,

teilweise auch Arzt oder Krankenhaus, die Verantwortung.

Sind in einer Praxis oder im Krankenhaus die erforderlichen organisatorischen, personellen (z. B.

Ausbildung des Personals, Spezialisierung) oder sachlichen (z. B. medizinische Geräte, Hygiene-

standards) Voraussetzungen einer Behandlung nicht oder nicht mehr gegeben, so ist der Patient

unverzüglich an einen geeigneten Arzt oder ein geeignetes  Krankenhaus zu überweisen. Zumindest

ist der Patient über die Situation zu informieren. Eine Überweisung an einen anderen Arzt oder ein

anderes Krankenhaus ist dann notwendig, wenn der erforderliche Standard nicht gewährleistet ist.

Recht auf qualifizierte Pflege und Versorgung

Der Patient hat während der Behandlung auch ein Recht auf qualifizierte Pflege und Betreuung und

auf den Schutz seiner Privatsphäre. Bei stationären Behandlungen hat der Patient außerdem ein

Recht auf eine angemessene und sichere Unterbringung und Versorgung sowie die Möglichkeit, Be-

suche zu empfangen oder abzulehnen.

Der Patient ist zu informieren, wer für seine Behandlung und Pflege zuständig ist. Andere Personen

als das Behandlungs- und Pflegepersonal dürfen bei therapeutischen Gesprächen (auch Visiten) und

der Behandlung nur nach vorheriger Zustimmung des Patienten anwesend sein. Der Arzt kann den

Wunsch des Patienten, weitere Personen hinzuziehen, nur in begründeten Fällen ablehnen und muß

sich um eine Einigung mit dem Patienten bemühen.

Wahlrechte des Patienten

Der Patient hat ein Recht auf freie Arzt- und Krankenhauswahl. Dies schließt im ambulanten Be-

reich das Recht ein, den Arzt zu wechseln.

Im Notfall hat der Patient ein Recht auf sofortige Behandlung.

Der Patient hat ein Recht auf die Wahl zwischen Behandlung und Nichtbehandlung. Wenn mehrere

gleichwertige medizinische Behandlungen oder Behandlungsmethoden bestehen, hat er die Möglich-

keit zu wählen. Ist zwischen Arzt und Patient darüber kein Einverständnis herzustellen, kann der

Arzt die Behandlung ablehnen.

Der gesetzlich Krankenversicherte kann unter den zugelassenen Behandlern auswählen. Das Be-

handlungsrecht umfaßt die in der gesetzlichen Krankenversicherung anerkannten

Behandlungsmethoden. In der ambulanten Behandlung kann der Versicherte neue Behandlungsme-

thoden beanspruchen, wenn sie ein Anerkennungsverfahren durchlaufen haben. Dies gilt auch für
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alternative Behandlungsverfahren. Behandlungsmethoden der sogenannten besonderen Therapie-

richtungen und Außenseitermethoden sind nur sehr eingeschränkt in der Leistungspflicht der

gesetzlichen Krankenversicherung enthalten.

Niemand kann zur Behandlung gezwungen werden und niemand darf eine Behandlung erzwingen. In

seltenen Ausnahmefällen kann der Staat Anordnungen treffen, die die Gesundheit und Selbstbe-

stimmung des Patienten berühren (z. B. die Einweisungsmöglichkeit nach dem Unter-

bringungsrecht oder die Pflicht, Untersuchungen nach dem Bundesseuchengesetz zu dulden).

Jeder Patient sollte die Entscheidung über eine Behandlung nach eingehender Beratung durch den

Arzt seines Vertrauens treffen.

Der Patient kann eine ärztliche Zweitmeinung einholen. Er sollte sich vorher aber über Kostenfol-

gen informieren.

Mitwirkung des Patienten an der Behandlung

Jede Behandlung erfordert die Mitwirkung des Patienten. Die Verständigung zwischen Arzt und

Patient ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg einer Behandlung.

Eine erfolgreiche Behandlung hängt wesentlich von der Bereitschaft des Patienten ab, die ärztlichen

Empfehlungen zu beachten (z. B. Arzneimitteleinnahme, Regeln der Lebensführung, Information

des Arztes über unerwünschte Wirkungen einer Behandlung). Der Arzt muß den Patienten in

Kenntnis setzen, welches Verhalten wünschenswert ist, um den Behandlungserfolg zu sichern und

Gefahren der Behandlung abzuwenden. Beispielsweise muß der Arzt über die Dosierung, den Zeit-

punkt der Einnahme und das richtige Verhalten beim Auftreten unerwünschter Wirkungen eines

Arzneimittels informieren. Nur so kann der Patient an der erfolgreichen Durchführung der Behand-

lung mitwirken. Diese Information muß verständlich erfolgen.

Von den Verhaltensregeln sollte nur nach einem persönlichen Gespräch mit dem Arzt abgewichen

werden. Bei anhaltend fehlender Bereitschaft des Patienten zur Mitwirkung, die zu einer dauerhaf-

ten Störung des Vertrauensverhältnisses führt, kann der Arzt die weitere Behandlung ablehnen.

Über etwaige gesundheitliche Folgen des Behandlungsabbruchs muß der Arzt den Patienten aufklä-

ren.

Dokumentation der Behandlung

Jede Behandlung muß, soweit medizinisch erforderlich, dokumentiert werden, um Ärzten und Pa-

tienten die Information über die Behandlung zu ermöglichen. Zu dokumentieren sind die wichtig-

sten präventiven, diagnostischen, therapeutischen und nachsorgenden Maßnahmen und

Verlaufsdaten. Die Dokumentation ist vor unbefugtem Zugriff und vor nachträglichen Veränderun-

gen zu schützen.
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Einsichtsrecht

Jeder Patient hat ein Recht auf Einsicht in diese Dokumentation, ohne daß er ein besonderes Inter-

esse erklären muß. Das Einsichtsrecht erstreckt sich nach der Rechtsprechung und dem ärztlichen

Berufsrecht nicht auf den Teil der Dokumentation, der subjektive Eindrücke und Wahrnehmungen

des Arztes enthält. Aus datenschutzrechtlicher Sicht wird die Auffassung vertreten, daß nach dem

Bundesdatenschutzgesetz auch dieser Teil der ärztlichen Aufzeichnungen zu offenbaren ist.

Um sein Einsichtsrecht wahrzunehmen, kann der Patient einen Arzt oder eine sonstige Person sei-

nes Vertrauens mit der Einsicht beauftragen. Patienten können Kopien der Dokumentation von dem

behandelnden Arzt oder Krankenhaus anfordern, die in angemessener Zeit erstellt werden müssen.

In der Regel hat der Patient die Kopierkosten zu tragen.

Das Einsichtsrecht bezieht sich auch auf Befunde und Röntgenbilder. Der Patient kann sich Rönt-

genbilder ausleihen, muß sie aber zurückgeben. Bei einem Arztwechsel lassen sich dadurch

Doppeluntersuchungen und damit verbundene Belastungen und Kosten vermeiden.

Das Einsichtsrecht kann in Ausnahmefällen eingeschränkt sein, unter anderem, wenn Rechte ande-

rer in die Behandlung einbezogener Personen (z.B. Angehörige, Freunde) berührt werden. Diese

Einschränkung ist vom Arzt zu begründen.

Nach einer Behandlung im Krankenhaus wird in der Regel ein ”Arztbrief” an den weiterbe-

handelnden (Vertrags-)Arzt ausgestellt. Patienten haben das Recht, auch diesen Arztbrief einzuse-

hen und zu bestimmen, wer ihn erhält.

Vertraulichkeit der Patientendaten und Datenschutz

Der Patient hat einen Anspruch darauf, daß Arzt und Krankenhaus seine Unterlagen vertraulich

behandeln. Diese ärztliche Schweigepflicht besteht auch gegenüber anderen Ärzten, die nicht in die

Behandlung  einbezogen sind. Für Zwecke der Leistungsabrechnung, der Sicherheit und Kontrolle

sehen Gesetze einzelne Ausnahmen von der Schweigepflicht vor.

Anderen Personen - auch Angehörigen und Seelsorgern - darf der Gesundheitszustand eines Patien-

ten nur dann offenbart werden, wenn es seinem Willen entspricht. Dieser Wille kann ausdrücklich

erklärt werden oder den Umständen zu entnehmen sein.

Der Patient hat darüber hinaus weitergehende Datenschutzrechte. Er muß benachrichtigt werden,

wenn seine Angaben erstmals in einer Datei gespeichert werden, ohne daß ihm das erkennbar ist. Er

kann über alle Informationen Auskunft verlangen, die zu seiner Person in einer Datei gespeichert

sind einschließlich der Herkunft, des Speicherungszwecks und regelmäßiger Übermittlungsempfän-

ger dieser Daten. Haben Arztpraxis oder Krankenhaus unrichtige Daten gespeichert, hat der Patient

einen gesetzlichen Berichtigungsanspruch. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen kann der Patient

die Löschung seiner Daten verlangen. Der Patient hat schließlich einen datenschutzrechtlichen An-

spruch darauf, daß Arzt und Krankenhaus seine gespeicherten Daten technisch und organisatorisch
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vor Zerstörung, Änderung und unbefugtem Zugriff schützen.

Übernahme der Behandlungskosten in der Gesetzlichen Krankenversicherung

Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung haben Anspruch auf Versorgung bei Krankheit

und Schwangerschaft. Die Behandlung muß notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Ein

familienversicherter Patient kann seine Leistungsansprüche eigenständig gegenüber der Krankenkas-

se geltend machen.

Der Anspruch auf einige Leistungen wird speziell geregelt (z.B. Sterilisation, Empfängnisverhü-

tung, Früherkennung von Krankheiten, zahnärztliche Individual- und Gruppenprophylaxe).

Leistungsausschlüsse bestehen u. a. bei bestimmten nicht zweckmäßigen oder unwirtschaftlichen

Arzneimitteln, Leistungsbegrenzung z. B. bei Zahnersatz.

Aufklärung über die Kostenübernahme

Bevor der Patient Leistungen in Anspruch nimmt, deren Kostenübernahme durch die Gesetzliche

Krankenversicherung nicht gesichert ist, muß der Arzt oder das Krankenhaus den Patienten darüber

informieren. Der Patient entscheidet dann, ob er diese Behandlung gleichwohl in Anspruch nehmen

und selbst bezahlen will.

IV. Recht auf selbstbestimmtes Sterben

Jeder Patient hat das Recht auf ein menschenwürdiges Leben bis zum Tode. Auch am Ende des

Lebens hat der Patient das Recht auf Selbstbestimmung und eine angemessene Versorgung, insbe-

sondere auf schmerzlindernde Behandlung.

Jeder Patient, der entscheidungsfähig und über seine Situation aufgeklärt ist, hat das Recht, den

Abbruch oder das Unterlassen weiterer lebensverlängernder Maßnahmen zu verlangen, unabhängig

davon, ob der Sterbeprozeß bereits eingesetzt hat.

Der Patient kann für den Fall, daß er nicht mehr entscheidungsfähig sein sollte, durch eine Patien-

tenverfügung auf lebenserhaltende und -verlängernde Maßnahmen verzichten. Der Arzt zieht diese

Patientenverfügung für die Erforschung des mutmaßlichen Willens des Patienten heran. Über die

konkrete Formulierung einer solchen Verfügung (Form, Zeit, Zeugen, Aktualität) sollte sich der

Patient ausführlich beraten lassen.

V. Rechte im Schadensfall

Bevor der Patient eine Beschwerde oder einen Schadensersatzanspruch geltend macht, sollte er das

Gespräch mit den Behandlern in der Praxis oder im Krankenhaus suchen und Einsicht in die Be-

handlungsdokumentation nehmen bzw. sich Kopien anfertigen lassen.
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Bei wem kann man sich beschweren und sich beraten lassen ?

Mit Beschwerden und Beratungsanliegen kann sich ein Patient an die Landesärzte- bzw. Zahnärz-

tekammern und die Patientenberatungs- und -beschwerdestellen wenden, die in unterschiedlichen

Institutionen, z.B. in Krankenhäusern, bei öffentlichen Trägern, privaten Initiativen oder Verbrau-

cherzentralen, eingerichtet wurden. (Adressen im Anhang)

Wo kann man Schadensersatzansprüche klären lassen ?

Um Schadensersatzansprüchen klären zu lassen, kann sich der Patient an

- die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen, die durch

die Ärztekammern eingerichtet wurden,

- Rechtsanwälte (spezialisierte Anwälte, sind zu erfragen bei den

Anwaltskammern oder -vereinen),

- sonstige, zur Rechtsberatung befugte Institutionen, z. B. die Verbraucherzentralen,

wenden.

Kosten

In der Regel ist es kostenlos, sich bei  Patientenbeschwerde- und -beratungsstellen zu informieren

und Ansprüche bei den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen geltend zu machen.

Bei den ärztlichen Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen erhält der Patient eine kosten-

lose medizinisch-sachverständige Beurteilung seines Beschwerdefalles und bei den

Schlichtungsstellen häufig auch einen Regulierungsvorschlag, wenn ein ärztlicher Fehler festgestellt

worden ist.

Bei den zahnärztlichen Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen entstehen für den Patien-

ten Kosten.

Gerichtsverfahren

Der Patient kann seinen Anspruch auch direkt bei Gericht geltend machen. Dies ist ohne vorherige

sachverständige medizinische und rechtliche Beratung nicht zu empfehlen.

Wenn der Patient Schadensersatzansprüche, z. B. Schmerzensgeld, vor Gericht geltend machen

will, muß er in der Regel den ärztlichen Fehler darlegen und beweisen. Darüber hinaus muß er die

Ursächlichkeit des Fehlers für die Verletzung der Gesundheit, das Verschulden des Arztes und den

Zusammenhangs zwischen Gesundheitsverletzung und eingetretenem Schaden beweisen. Unter

bestimmten Umständen kann die Beweislast für die Ursächlichkeit und das Verschulden erleichtert

werden (z. B. bei der Verletzung von Dokumentationspflichten und groben Behandlungsfehlern).

Bei einer ärztlichen Verletzung von Informationspflichten hingegen muß der Arzt beweisen, daß er

tatsächlich sorgfältig aufgeklärt hat; der Patient wiederum muß seinerseits plausibel dartun, daß er
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bei sachgerechter Aufklärung in einem echten Entscheidungskonflikt gestanden hätte, ob er die Be-

handlung durchführen lassen soll. Die ordnungsgemäße Dokumentation muß ebenfalls durch den

Arzt bewiesen werden.

Bei Schäden, die durch Arzneimittel oder durch ein Medizinprodukt (z. B. Röntgengerät) ver-

ursacht werden, können auch Ansprüche gegen den Hersteller bestehen.

Bei möglichen Schadensersatzansprüchen ist es ratsam, diese unverzüglich geltend gemacht werden,

da diese je nach Fall sehr unterschiedlichen Verjährungsfristen unterliegen. Teilweise können Fri-

sten schon nach sechs Monaten verstreichen. Es wird empfohlen, sich im Schadensfalle zügig

beraten zu lassen, um Ansprüche nicht zu verlieren.

Unterstützung durch die Krankenkassen der Gesetzlichen Krankenversicherung

Die gesetzliche Krankenversicherung kann den Versicherten unterstützen, wenn dieser bei der Ver-

folgung von Schadensersatzansprüchen wegen Behandlungsfehlern dies beantragt. Die

Krankenkasse kann dem Versicherten durch Auskünfte aus ihren Akten und Daten bei der Durch-

setzung seines Anspruchs unterstützen. Geldleistungen für die Rechtsverfolgung dürfen nicht

gewährt werden. Im Einzelfall kann die Krankenkassen die Unterstützung aus sachlichen Gründen

verweigern.
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Anhang

Landesärztekammern

Adresse Telefon Telefax

Landesärztekammer
Baden-Württemberg

Jahnstraße 38a
70597 Stuttgart

0711/ 76 98 90 0711/ 7698950

Bayerische
Landesärztekammer

Mühlbaurstraße 16
81677 München

089/ 41 47 722 089/ 4747 750

Ärztekammer Berlin Flottenstraße 28-42
13407 Berlin

030/ 408060 030/ 40806126

Landesärztekammer
Brandenburg

Dreifertstraße 12
03044 Cottbus

0355/ 780100 0355/ 7801036

Ärztekammer Bremen Schwachhauser Heerstraße 30
28209 Bremen

0421/ 3404200 0421/ 3404209

Ärztekammer Hamburg Humboldstraße 56
22083 Hamburg

040/ 228020 040/ 2209980

Landesärztekammer Hessen Im Vogelsgesang 3
60488 Frankfurt

069/ 69672161 069/ 97672222

Ärztekammer
Mecklenburg-Vorpommern

Humboldtstraße 6
18055 Rostock

0381/ 492800 0381/ 4928044

Ärztekammer Niedersachsen Berliner Allee 20
30175 Hannover

0511/38002 0511/ 38022440

Ärztekammer Nordrhein Tersteegenstraße 31
40474 Düsseldorf

0211/ 4302214 0211/ 4302200

Landesärztekammer
Rheinland-Pfalz

Deutschenhausplatz 3
5516 Mainz

06131/
2882225

06131/ 2882288

Ärztekammer des Saarlandes Faktoreistraße 4
66111 Saarbrücken

0681/ 40030 0681/ 4003340

Sächsische
Landesärztekammer

Schützenhöhe 16-18
01099 Dresden

0351/ 82670 0351/ 8267412

Ärztekammer Sachsen-Anhalt Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg

0391/ 60546 0391/ 6054700

Ärztekammer
Schleswig-Holstein

Bismarckallee 8-12
23795 Bad Segeberg

04551/ 8030 0451/ 8997928
04522/ 74802
04633/ 9499

Landesärztekammer Thüringen Im Semmicht 33
07751 Jena-Maua

03641/ 6140 03641/ 614169

Ärztekammer Westfalen-
Lippe

Gartenstraße 210-214
48147 Münster

0251/ 9292350 0251/ 92922399
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Landeszahnärztekammern

Adresse Telefon Telefax

Landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg

Herdweg 59

70174 Stuttgart

0711/ 228450 0711/ 2284540

Bayerische
Landeszahnärztekammer

Fallstr. 34

81369 München

01805/211366 089/ 72459900

Zahnärztekammer Berlin Stallstr. 1

10585 Berlin

030/34808-113 030/ 34808100

Landeszahnärztekammer
Brandenburg

Parzellenstr. 94

03046 Cottbus

0355/38148-24 0355/ 3814848

Zahnärztekammer
Bremen

Universitätsallee 25

28359 Bremen

0421/22007-0 0421/ 2200731

Zahnärztekammer
Hamburg

Möllner Landstr. 31

22111 Hamburg

040/733405-40/-
73

040/ 73340575

Landeszahnärztekammer
Hessen

Lyoner Str. 21

60528 Frankfurt

01805/241258 069/ 6666945

Zahnärztekammer
Mecklenburg-Vorpommern

Wismarsche Str. 304

19055 Schwerin

0385/59108-0 0385/5910820

Zahnärztekammer
Niedersachsen

Zeißstr. 11

30519 Hannover

0511/8405-444 0511/ 8405300

Zahnärztekammer
Nordrhein

Emanuel-Leutze-Str. 8

40547 Düsseldorf

0211/526050 0211/5260521

Landeszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz

Frauenlobplatz 2

55118 Mainz

06131/9613660 06131/ 9613689

Ärztekammer des Saarlandes
Abt. Zahnärzte

Puccinistr. 2

66119 Saarbrücken

0681/58608-0 0684/ 5860814

Landeszahnärztekammer
Sachsen

Schützenhöhe 11

01099 Dresden

0351/8066257

0351/8066256

0351/8066241

Zahnärztekammer
Sachsen-Anhalt

Große Diesdorfer Str. 162

39110 Magdeburg

0391/73939-12 0391/ 7393920

Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein

Westring 498

24106 Kiel

0431/3897-255 0431/ 3897210

Landeszahnärztekammer
Thüringen

Mittelhäuser Str. 76-79

99089 Erfurt

0361/7432-121 0361/ 7432150

Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe

Auf der Horst 29

48147 Münster

0800/5 17 13 17

0800/5 17 13 18

0251/507570
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Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Landesärztekammern

Telefon
Gutachterkommission für Fragen ärztlicher Haftpflicht
bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg
Jahnstraße 38 a
70597 Stuttgart

0711/ 76 98 90

Gutachter- und Schlichtungsstelle der
Bayerischen Landesärztekammer
Mühlbaurstraße 16
81677 München

089 - 41 47 722

Gutachter- und Schlichtungsstelle für ärztliche Behandlungen
bei der Landesärztekammer Hessen
Im Vogelsang 3
60488 Frankfurt

069/97 67 21 61

Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der
Norddeutschen Ärztekammern
Berliner Allee 20
30175 Hannover

Angeschlossen: Ärztekammer Niedersachsen
Ärztekammer Land Brandenburg
Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärztekammer Sachsen-Anhalt
Landesärztekammer Thüringen

0511/38 02 416

Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler
bei der Ärztekammer Nordrhein
Tersteegenstraße 31
40474 Düsseldorf

0211/430 20

Schlichtungsstelle zur Begutachtung ärztlicher Behandlungen
bei der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 3
55116 Mainz

06131/28 82 225

Gutachterkommission für Fragen ärztlicher Haftpflicht
bei der Ärztekammer des Saarlandes
Faktoreistraße 4
66111 Saarbrücken

0681/40 03 0

Schlichtungsstelle der Sächsischen Landesärztekammer
Schützenhöhe 16
01099 Dresden

0351/82 67 0

Gutachterkommission für ärztliche Haftpflichtfragen
bei der Ärztekammer Westfalen-Lippe
Gartenstraße 210 - 214
48147 Münster

0251/929-2350
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Zahnärztliche Patientenberatungsstellen

Beratungs- und Sprechzeiten jeweils unter der angegebenen Telefonnummer
Adresse Telefon Fax und neue Medien

 Baden-Württemberg:

Bezirkszahnärztekammer
Freiburg

Schönauer Str.
579115 Freiburg

0761/4506-168

Bezirkszahnärztekammer
Karlsruhe

Joseph-Meyer-Str.
8 - 10
68167 Mannheim

0621/3391067
Hotline
0621/38000-173

Bezirkszahnärztekammer
Stuttgart

Albstadtweg 9
70567 Stuttgart

0711/7877-235

Bezirkszahnärztekammer
Tübingen

Bismarckstr. 96
72072 Tübingen

07071/911-316/-
317

 Bayern:

Patientenberatungsstelle der
Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer

Fallstr. 34
81369 München

01805/211366 089/72 45 99 00
E-Mail pat@blzk.de
Internet
http://www.blzk.de

 Berlin:

Patientenberatungsstelle der
Zahnärztekammer Berlin

Stallstr. 1
10585 Berlin

030/34808-113

 Brandenburg:

Brandenburg:
Verbraucherberatungszentrum Kurstr. 7

14776 Brandenburg
03381/524174

Verbraucherberatungszentrum
Cottbus

Am Turm 14
03046 Cottbus

0355/31168

Verbraucherberatungszentrum
Eberswalde

Fr.-Engels- Str. 13
16225 Eberswalde

03334/23497

Verbraucherberatungszentrum
Frankfurt/Oder

Karl-Marx-Str. 8a
15230 Frankfurt/Oder

0335/5004877

Verbraucherberatungszentrum
Perleberg

Puschkinstr. 12
19348 Perleberg

03876/788591
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Verbraucherberatungszentrum
Potsdam

Ebräer Str. 8
14467 Potsdam

0331/2800794

Patientenberatungsstellen der
Landeszahnärztekammer
Brandenburg

Parzellenstr. 94
03046 Cottbus

0355/38148-24 E-mail Zahnaerztekam-
mer-Brandenburg @t-
online.de
Internet www. landes-
zahnaerztekammer.de

Patientenberatungsstellen der
Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Land Brandenburg

Helene-Lange-Str. 4 -
5
14469 Potsdam

0331/2977335
oder
0331/2977304

 Bremen:
Patienten-Informationsstelle
der Zahnärztekammer.

Verbraucher-Zentrale
Altenweg 4
28195 Bremen

0421/160777

Zahnärztekammer Bremen Universitätsallee 25
28359 Bremen

0421/22007-0 Internet http://www.is-
bremen.de/~kzv-hb
e-mail info@bremer-
zahnaerztehaus.de

 Hamburg:

Patientenberatungsstelle
Zahnärztekammer Hamburg

Möllner Landstr. 31
22111 Hamburg

040/733405 oder
733440 oder
733473

Patientenberatungsstelle der
Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Hamburg

Katharinenbrücke 1
20457 Hamburg

040/36147222

 Hessen:

Landeszahnärztekammer
Hessen

Lyoner Str. 21
60528 Frank-
furt/Main

01805/241258

 Mecklenburg-
Vorpommern:

Zahnärztekammer
Mecklenburg-Vorpommern

Wismarsche Str. 304
19055 Schwerin

0385/591080 0385/5910820
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 Niedersachsen:
Kassenzahnärztliche
Vereinigung Niedersachsen

Zeißstr. 11
30519 Hannover

0511/8405-444

 Nordrhein:

Bezirksstelle Aachen Kamper Str. 24
52064 Aachen

0241/ 71012 oder
71013

0241/75842

Bezirksstelle Bergisch Land Holzer Str. 33
42119 Wuppertal

0202/4250527 0202/420828

Bezirksstelle Düsseldorf Lindemannstr. 34
40237 Düsseldorf

0211/9684302 0211/9684303

Bezirksstelle Duisburg Wildstr. 5
47057 Duisburg

0203/93600013

Bezirksstelle Essen Hachestr. 34
45127 Essen

0201/230988 0201/229216

Bezirksstelle Köln Maarweg 231 – 233
50825 Köln

0221/9405310 0221/94053122

Bezirksstelle Krefeld Untergath 47
47805 Krefeld

02151/389282 02151/389284

 Rheinland-Pfalz:

Bezirkszahnärztekammer
Rheinhessen

Eppichmauergasse 1
55116 Mainz

06131/2877640

Bezirkszahnärztekammer Pfalz Brunhildenstr. 1
67059 Ludwigshafen

0621/5299-289

Bezirkszahnärztekammer
Koblenz

Bahnhofstr. 32
56068 Koblenz

0261/1002159

Bezirkszahnärztekammer Trier Unterer Sehlemet 1
54516 Wittlich

0261/35142

Landeszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz

Frauenlobplatz 2
55118 Mainz

06131/9613660
oder 9613661

 Saarland:
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Ärztekammer des Saarlandes,
Abt. Zahnärzte

Puccinistr. 2
66119 Saarbrücken

0681/586080

 Sachsen:

Zahnärztekammer Sachsen Schützenhöhe 11
01099 Dresden

0351/8066257
oder 8066256

0351/8066241
Internet
www.zahnaerzte-in-
sachsen.de

 Sachsen-Anhalt:

Zahnärztekammer Sachsen-
Anhalt

Große Diesdorfer Str.
162
39110 Magdeburg

0391/73939-12

Inter-Versicherung Graefestr. 24
06110 Halle

0345/2021086

Freier Verband Deutscher
Zahnärzte, Landesgeschäfts-
stelle Sachsen-Anhalt

Raumerstr. 18
06842 Dessau

0340/2202945

 Schleswig-Holstein:

Patientenberatungsstelle der
Schleswig-Holsteinischen
Zahnärzte

Westring 498
24106 Kiel

0431/3897-255 E-mail
patientenhotline@zaek-
sh.de

 Thüringen:

Landeszahnärztekammer
Thüringen

Mittelhäuser Str. 76-
79
99089 Erfurt

0361/7432121

 Westfalen-Lippe:

Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe/Kassenzahnärztliche
Vereinigung Westfalen-Lippe

Auf der Horst 29
48147 Münster

0800/5 17 13 17
und 0800/5 17 13
18

Internet
www.Zahnaerzte-WL:de
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Verbraucherzentralen

Beratungsangebot: Verbraucherrecht; Verbraucherzentralen mit einem besonderen Schwerpunkt
„Patientenberatung“ sind fett gedruckt

Adresse Telefon
AgV - Arbeitsgemeinschaft der
Verbraucherverbände e.V.

Heilsbachstraße 20
53123 Bonn

0228/ 6489190

Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen e.V.

Mintropstr. 27
40215 Düsseldorf

0228/ 6489190

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. Große Langgasse 16
55116 Mainz

06131/ 28480

Verbraucherzentrale Saarland e.V. Hohenzollnerstraße 11
66117 Saarbrücken

0681/ 500890

Verbraucherzentrale Sachsen e.V. Bernhardstraße 7
04315 Leipzig

0341/ 696290

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V. Steinbockgasse 1
06108 Halle

0345/ 298030

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein
e.V.

Bergstr. 24
24103 Kiel

0431/ 51286

Verbraucherzentrale Thüringen e.V. Eugen-Richter-Str. 45
99085 Erfurt

0361/ 555140

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
e.V.

Paulinenstraße 47
70178 Stuttgart

0711/ 66910

Verbraucherzentrale Bayern e.V. 80336 München 089/ 539870

Verbraucherzentrale Berlin e.V. Bayreuther Str. 40
10787 Berlin

030/ 214850

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. Templiner Str. 21
14473 Potsdam

0331/ 298710

Verbraucherzentrale Bremen e.V. Altenweg 4
28195 Bremen

0421/ 160777

Verbraucherzentrale Hamburg e.V. Kirchenallee 22
20099 Hamburg

040/ 248320

Verbraucherzentrale Hessen e.V. Reuterweg 51-53
60323 Frankfurt

069/ 9720100

Verbraucherzentrale Mecklenburg-
Vorpommern e.V.

Strandstraße 98
18055 Rostock

0381/ 493980

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. Herrenstraße 14
30159 Hannover

0511/ 9119600
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Unabhängige Patientenschutzorganisationen und weitere
Patientenberatungsstellen

Adresse Telefon Telefax

Bundesarbeitsgemeinschaft
der PatientInnen-Stellen

c/o Patientenstelle im Ge-
sundheitsladen

Auenstr. 31

80469 München 089 / 772565 089 / 7250474

Patientenstelle München Auenstr. 31

80469 München 089/772565 / 089 /7250474

Verein zur Rehabilitation
ehemaliger psychiatrischer
Patienten e. V.

Schönstr. 71 b

81543 München

089 - 6514747

Patientenstelle Bielefeld August-Bebel-Str. 16

33602 Bielefeld 0521 / 133561 Fax: 0521/
176106

Unabhängige Patientenbera-
tung Bremen

Unabhängige Patientenbera-
tungsstelle Bremen e.V.

Schwachhauser Heer-
straße 34

28209 Bremen

0421-3477374 0421-
3477399

Patientenstelle Bremen Hamburger Str. 61

28205 Bremen 0421/493521 0421/4984252

PIBS (PatientInnen-Info-
und Beratungsstelle) im Ge-
sundheitsladen

Am Südbahnhof 44

30171 Hannover 0511/282537

Patientenstelle Köln Vondelstr. 28

50677 Köln 0221/328724 0221/328724

Patienteninitiative Vechta Arkeburger Str. 8

49424 Goldenstedt 04444/2557
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Patienten Initiative Hamburg Postfach 760543

22055 Hamburg 040/2706465

PatientInnen-Initiative Os-
nabrück e. V.

c/o Gesundheitszen-
trum

Meller Str. 80

49082 Osnabrück

0541/589044 +
587698

Notgemeinschaft Medizin-
geschädigte e. V.

Ulmenallee 15

41540 Dormagen 02133 - 46753 02133/ 46753

Notgemeinschaft Medizin-
geschädigte Baden-
Württemberg e. V.

Schillerstraße 23

88239 Wangen /
Allgäu

07522/ 4255 07522/ 3139

Notgemeinschaft Medizin-
geschädigte in Bayern e. V.

Vogelherd 2

91058 Erlangen 09131/ 602426 09131/
602484

Bundesinteressengemein-
schaft
Geburtshilfegeschädigter
e.V.

Nordsehler Str. 30

31655 Stadthagen 05721/ 72372 05721/ 81783

Arbeitskreis Kunstfehler

in der Geburtshilfe

Münsterstraße 261

44145 Dortmund 0231/52 58 72

Die Aufstellung wurde aufgrund der Angaben der bisher an der Erarbeitung des Dokuments „Pati-
entenrechte in Deutschland heute“ beteiligten Institutionen erstellt. Sie ist insofern vorläufig und
soll im weiteren ergänzt, aktualisiert und in eine einheitliche Form gebracht werden.


